STADT HEMAU

A

STADT HEMAU

Niederschrift

iber die

Sitzung des Stadtrates

Sitzungsdatum: Dienstag, den 24.02.2026

Beginn: 19:00 Uhr

Ende 20:45 Uhr

Oort, Raum: im Ratssaal des Zehentstadels
Anwesend:

1. Blirgermeister
Herr Herbert Tischhofer

2. Blirgermeister
Herr Robert Pollinger

3. Biirgermeister
Herr Thomas Gabler

Stadetrdte

Frau Renate Baumer
Herr Johann Eichenseher
Herr Franz Greipl

Herr Norbert Hofbauer
Herr Thomas Holzl

Herr Markus Huber

Frau Birgit Luge

Frau Petra Lutz

Herr Florian Meyer

Herr Peter Ostenrieder
Herr Gottfried Riepl
Herr Klaus Schmidmeister
Herr Thomas Semmler
Herr Franz Ziegaus

Ortsprecher
Herr Rainer Liedl

Frau Maria-Anna Meier
Herr Jonas Schéfmann
Herr Gerhard Weil3

Schriftfiihrer

Herr Franz Hofmeister

Sitzung des Stadtrates vom 24.02.2026

Seite 1von 9



Abwesend:

Stadtrdte

Frau Christine Lammert
Frau Marianne Mayer
Herr Alfred Paulus

Herr Josef Staudigl

Ortsprecher
Herr Benjamin Hillert

Herr Benedikt Riepl
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Tagesordnung:

Offentlicher Teil
1 Anderung der Satzung fiir die 6ffentliche Entwésserungsanlage
2 Flurneuordnung Wangsal3;
Baumalinahme "GVS Wangsal3 - Pforing";
Kostenbeteiligung der Stadt Hemau an der Baumalinahme;
Zustimmung zur Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft
3 Informationen
3.1 Information;
Projekt Coworking
4 Anfragen nach § 32 Geschéaftsordnung
4.1 Anfragen nach § 32 Geschéaftsordnung;
Stadtrat Ho6lzl, Anfrage iber Eingdnge der Biirgerinitiative Gegen-
wind in Laaber
4.2 Anfragen nach § 32 Geschaftsordnung;

Dritter Biirgermeister Gabler, Ankauf der Grundstiicke im Bauge-
biet Sixenfeld
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OFffentlicher Teil

| Punkt: 1 Anderung der Satzung Ffiir die 6ffentliche Entwisserungsanlage

Sachverhalt:

Der Kérbenhof wurde Ende letzten Jahres an das 6ffentliche Kanalnetz angeschlossen. In §
1 Abs. 1 der Entwasserungssatzung (EWS) der Stadt Hemau ist daher der Ortsteil aufzu-
nehmen. Mit der 1. Anderungssatzung wird die Ergdnzung vorgenommen. Die Satzung soll
zum 01.April 2026 in Kraft treten.

Beschluss:
Der Stadtrat beschlieRt die Satzung zur Anderung der Satzung fiir die 6ffentliche Entwés-

serungsanlage der Stadt Hemau (1. Anderungssatzung). Die Satzung tritt zum 01.04.2026
in Kraft. Der Stadtrat hat Kenntnis vom Inhalt der Satzung.

Abstimmung: einstimmig beschlossen  Ja: 16 Nein: 0 Anwesend: 16
Beschlussnummer: StR/260224/01

Punkt: 2 Flurneuordnung WangsaR;
BaumafBlnahme "GVS Wangsal - Pforing";
Kostenbeteiligung der Stadt Hemau an der BaumalRnahme;
Zustimmung zur Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft

Sachverhalt:

Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Wangsal? fiihrt als Sonderbaulasttrager unter Kostenbe-
teiligung der Stadt Hemau die BaumaRnahme ,,GVS Wangsal3 — Pféring” durch.

Die Gesamtkosten dieser MaBRnahme werden mit 994.400,00 € veranschlagt. Davon entfal-
len auf die Baukosten 880.000,00 € und auf die Nebenkosten (Planungskosten Leistungs-
phasen 5-9) 114.400,00 € (entspricht 13 % der voraussichtlichen Baukosten).

Die Kostenbeteiligung ist bei einspurigen Gemeindeverbindungsstraflen mit einer Fahr-
bahnbreite bis 3,5 m auf 10 % festzusetzen, die Kostenbeteiligung steigt bei breiteren
Strafden alle 0,5 m um je 10 Prozentpunkte, d. h. die Kostenbeteiligung der Stadt Hemau
fir die ,,GVS Wangsald — Pforing” betragt 20 % aus den Bau- und Nebenkosten fiir die 4 m
breite Stral3e.

Beschreibung der MalRnah- | Voraussichtliche Kosten | Kostenbeteiligung der
men ohne Nebenkosten Stadt Hemau
(MKZ111 015) (einschl. MwsSt)
€ € %
GVS Wangsal} - Pforing 880.000,00 | 176.000,00 20
(Kostenberechnung - Bau-
kosten)
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Aufwandsbezogener Beitrag 114.400,00 | 22.880,00 20
Herstellung (Nebenkosten)
13% der voraussichtlichen
Bausumme

Summe: 994.400,00 | 198.880,00

Nachdem die voraussichtliche Gesamtsumme einer ersten Kostenberechnung im Zuge der
Entwurfsplanung entstammt, wird sich die tatsachliche H6he der Kostenbeteiligung erst
nach der Ausschreibung, Baudurchfiihrung und Abrechnung der BaumaRnahme konkreti-
sieren.

Uber die o. g. Summe der Kostenbeteiligung erhilt die Stadt Hemau eine Vereinbarung, die
durch den Stadtrat beschlossen werden muss.

Die verbliebenen 704.000 € (880.000,00 € abzgl. 176.000,00 €) fiir den Bau der GVS
Wangsal3-Pféring werden mit dem Regelfdrdersatz von 85 % gefdrdert; 15 % entfallen auf
die Stadt Hemau, dies waren 105.600,00 €.

Die verbliebenen 91.520,00 € (114.400,00 € abzgl. 22.880,00 €) fir die Planungskosten LPH
5-9 (aufwandsbezogener Beitrag Herstellung) werden mit einem Foérdersatz von 75 % ge-
fordert; 25 % entfallen auf die Stadt Hemau, dies entspricht 22.880,00 €.

Deshalb muss die Stadt Hemau neben der voraussichtlichen zehnprozentigen Kostenbetei-
ligung in Hohe von 198.880,00 € noch ca. 128.480,00 € Eigenleistung (ibernehmen.

Auch hier gilt, dass der endgiiltige Eigenleistungsanteil erst aus der Kostenfeststellung
nach Fertigstellung der Baumalinahme ermittelt wird.

Somit entfallt letztendlich eine Summe in H6he von 327.360,00 € auf die Stadt Hemau.

Im Haushalt der Stadt Hemau sind fir die Baumallnahme entsprechende Mittel vorgese-
hen.

Die o. g. Vereinbarung zwischen der Teilnehmergemeinschaft (TG) und der Stadt Hemau
beinhaltet im Wesentlichen:

Gegenstand der Vereinbarung
o Gegenstand der Vereinbarung ist die BaumaRRnahme ,, GVS Wangsal3 — PForing”.

Planung, Bauleitung und Ausfiihrung

o Planung, Bauleitung und Rechnungslegung obliegen der TG, welche damit auch andere
Stellen beauftragen kann.

o Die Ausfiihrung erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung ausreichender Forder-
mittel.

Kostenregelung

o Die Stadt Hemau beteiligt sich an den Kosten einschliefdlich der anteiligen Verwal-
tungs-, Planungs- und Bauleitungskosten.

o Die endgiiltigen Kostenbeitrage der Stadt Hemau werden in der Schlussrechnung nach
Maligabe der festgelegten Prozentsdtze ermittelt.
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o Die Stadt Hemau erklart sich einverstanden, auch etwaige Kostenmehrungen anteilig
zu Ubernehmen.

o Ferner verpflichtet sich die Stadt Hemau, etwaige durch die Neuverlegung oder Ande-
rungen an Ver- und Entsorgungsleitungen entstehende Kosten zu bernehmen oder an
das jeweilige Versorgungsunternehmen weiter zu verrechnen.

o Falls die MalRnahme aus Griinden, die die Stadt Hemau zu vertreten hat, nicht zur Aus-
fiGhrung kommt, sind von ihr die bis dahin angefallenen Planungskosten zuziiglich 3 %
Verwaltungskosten zu ibernehmen.

o Die Stadt Hemau verpflichtet sich, Kosten, die in Folge einer Rechnungspriifung nicht
forderfahig sind, auch im Nachhinein zu Gbernehmen.

Zweckbindung
o Die zeitliche Bindung des Zuwendungszwecks endet zwolf Jahre nach Fertigstellung
der Baumalinahme.

Falligkeit, Abrechnung

o Die Stadt Hemau verpflichtet sich, den Gesamtbetrag voraussichtlich im Jahr 2026 auf-
zubringen bzw. Verzdgerungen in der Ausfiihrung der MaBnahme und sowie eventuell
entstehende Kosteniberschreitungen in ihrer Haushaltsplanung zu bericksichtigen.

Widmung

o Die auszubauende StralRe ist als Teil der GemeindeverbindungstraRe (GVS) Nr. 8 ge-
widmet. Nach Fertigstellung und Neuvermessung werden die Daten beim entspre-
chenden Bestandsblatt angepasst.

Verkehrssicherungspflicht

o Die Verkehrssicherungspflicht verbleibt auch wahrend der Bauzeit bei der Stadt He-
mau.

o Die TG Gbernimmt gegeniiber der Stadt Hemau jedoch die Haftung fiir Verletzungen
der Verkehrssicherungspflichten, die sich unmittelbar aus der Baudurchfiihrung erge-
ben.

o Die Stadt Hemau (als StralRenverkehrsbehorde) erlasst vor Verkehrsiibergabe die An-
ordnung der erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtung.

o Die TG stellt die Verkehrszeichen auf und erstellt die Verkehrseinrichtungen, die Er-
richtung und Beschaffung werden den Baukosten zugerechnet und anteilig von der
Stadt Hemau und der TG getragen.

Bauabnahme
o Zur Abnahme der Firmenleistungen wird ein Vertreter der Stadt Hemau hinzugezogen.

Besitz, Eigentum und Unterhaltung

o Besitz, Nutzung, Unterhaltung und Haftung an den Verkehrsanlagen gehen mit Wir-
kung der Verkehrsiibergabe an den ibrigen Anlagen mit Zeitpunkt der Bauabnahme an
die Stadt Gber.

o Die Eigentumsregelung (Flachenbereitstellung und Eigentumsibergang) erfolgt im
Flurbereinigungsplan zu dem in der Ausfiihrungsanordnung bestimmten Zeitpunkt.

Zuwendung und Beitrage Dritter
o Die Stadt Hemau erklart, dass
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e die vereinbarte Kostenbeteiligung aus eigenen Mitteln und ggf. KAG-Beitragen
aufgebracht wird,

e keine freiwillig geleisteten Zahlungen von Dritten enthalten sind,

e sie fir die MaBnahme keine anderweitigen staatlichen Zuwendungen erhalt.

Zustimmung und Priifung

o Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Stadtrates und ggf. der rechtsaufsichtli-
chen Priifung durch das Landratsamt.

o Die TG veranlasst die Zustimmung durch das ALE.

Vorbehalt
o Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung ausreichender Haus-
haltsmittel.

Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft WangsaR fir die
Baumalinahme ,GVS Wangsald — Pforing” und der Ubernahme der gemeindlichen Kosten-
anteile zu.
Die Stadt Hemau kommt bei dieser BaumalRnahme Fir die Flachenbereitstellung auf und

Ubernimmt den Ausgleich.

Abstimmung: einstimmig beschlossen  Ja: 17 Nein: 0 Anwesend: 17
Beschlussnummer: StR/260224/02

| Punkt: 3 Informationen
Punkt: 3.1 Information;
Projekt Coworking

Erster Biirgermeister Tischhéfer informiert dariiber, dass im Rahmen der ,Sorgenden
Stadt” im Grunwaldanwesen voriibergehend ein sogenannter Cowork-Space, also ein ge-
meinsamer Arbeitsort, entsteht, an dem verschiedene Menschen unabhadngig voneinander
arbeiten konnen. Die Villa soll dabei fiir wohnortnahes Arbeiten genutzt werden. Ziel ist
es, Berufstatige mit Sorgeverantwortung zu entlasten und neue Formen des Miteinanders
vor Ort zu ermdglichen. Dazu findet am 16.03.2026 eine 6ffentliche Informationsveranstal-
tung um 19:00 Uhr in der Grunwald-Villa statt. Das Projekt soll dann am 24.03.2026 durch
Herrn Sander im Stadtrat vorgestellt werden. Im April/Mai soll die Testphase beginnen.

Stadtratin Lutz merkt an, dass man im Jour fixe dariiber nicht informiert hat, obwohl es im
Hemauer bereits vorgestellt wurde. Sie fragte daher was hinter diesem Projekt steckt, wel-
che Kosten auf die Stadt Hemau zukommen und welche Vorteile die Stadt damit hat.

Erster Birgermeister Tischhofer erklart, dass hier nur ein Arbeitsplatz fiir Angehoérige von

Pflegebediirftigen zur Verfiigung gestellt werden soll. Mit diesem europdischen Modell-
projekt sollen Menschen Beruf, Familie, Pflege von Angehdrigen und ehrenamtliches En-
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gagement miteinander vereinen konnen. Mit dem Projekt erprobt die Stadt neue, alltags-
taugliche Lésungen. Moglich wird das Vorhaben durch die Teilnahme am europaischen
Forderprojekt ,,ELEVATE", das neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kommunen,
Initiativen und weiteren Akteuren im landlichen Raum unterstitzt. Fir das Projekt kom-
men auf die Stadt keine Kosten zu. Es wird nur die Immobilie bereitgestellt. Herr Sander
wird dies in der ndchsten Stadtratsitzung aber ausfihrlich erklaren. Die Villa wird auch nur
Uber einen Zeitraum von sechs Monaten genutzt. Es ist aber noch nicht in trockenen Tu-
chern, da erst eruiert wird, ob ein Bedarf vorhanden ist. Es wurde auch bisher kein Vertrag
geschlossen. Die Einladungen zur Infoveranstaltung am 16.03.2026 gehen diese Woche
raus.

Stadtrat Greipl fragte nach, ob die Heizung und insbesondere die Wasserleitung fir eine
Nutzung geprift wurde.

Erster Biirgermeister Tischhofer erklart, dass die Heizung funktioniert und auch die Was-
serleitungen geprift wurden. Es wurde aber keine Zusage fiir Warmwasser gegeben. Mit
der Veranstaltung am 16.03.2026 wird man den Bedarf erst feststellen und am 23.03.2026
soll dann dariiber Beschluss gefasst werden.

Der Stadtrat nimmt dies zur Kenntnis.

Abstimmung: zur Kenntnis genommen Ja: 0 Nein: 0 Anwesend: 17
Beschlussnummer: StR/260224/03.1

| Punkt: 4 Anfragen nach § 32 Geschiftsordnung

Punkt: 4.1 Anfragen nach § 32 Geschaftsordnung;
Stadtrat Holzl, Anfrage liber Eingdange der Biirgerinitiative Gegenwind
in Laaber

Stadtrat Holzl fragt nach, ob sich von der Biirgerinitiative Gegenwind in Laaber bei der
Verwaltung jemand gemeldet hat.

Erster Birgermeister Tischhofer erklart, dass hier keine Anfragen eingegangen sind.
Der Stadtrat nimmt dies zur Kenntnis.

Abstimmung: zur Kenntnis genommen Ja: 0 Nein: 0 Anwesend: 17
Beschlussnummer: StR/260224/04.1

Punkt: 4.2 Anfragen nach § 32 Geschiftsordnung;
Dritter Biirgermeister Gabler, Ankauf der Grundstiicke im Baugebiet
Sixenfeld
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Dritter Birgermeister Gabler fragt an, wann die Grundstiicke fiir das Baugebiet Sixenfeld
gekauft wurden, da bei Wahlversammlungen die Aussage gemacht wurde, dass diese in der
letzten Legislaturperiode erworben wurden.

Erster Birgermeister Tischhofer erklart, dass rund 80 % bis 90 % zwischen 2022 und 2024
erworben wurden.

Der Stadtrat nimmt dies zur Kenntnis.

Abstimmung: zur Kenntnis genommen Ja: 0 Nein: 0 Anwesend: 17
Beschlussnummer: StR/260224/04.2

Hemau, 03.03.2026
Stadt Hemau

Tischhofer Franz Hofmeister
Erster Blirgermeister Schriftfihrer

Sitzung des Stadtrates vom 24.02.2026 Seite 9 von 9



	FLD_SITEXT
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Beschlussk
	AbstimmungK
	Beschlussnummer
	Abstimmungsergebnis
	Zu

